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erläge zu Ar . 235 der Karlsruher Zeitung.
Freitag , 28 . August 18S1 .

Entwurf eines Gesetzes,betreffend die Bekämpfung des Mißbrauchs
griffiger Getränke .

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden rc . verordnen rc .I . Bestimmungen über die Ausübung derden Vertrieb geistiger Getränke bezweckendenGewerbe .
8 1 . Der 8 33 der Gewerbeordnung erhält folgendeFassung :
Wer Gastwirthschaft , Schankwirthschaft oder Klein¬handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, be¬darf dazu der Erlaubniß.
Diese Erlaubniß ist von dem Nachweise eines vorhan¬denen Bedürfnisses abhängig . Sie ist außer dem Fallemangelnden Bedürfnisses nur dann zu versagen :
1 . wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen,welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe

zur Förderung der Völlerei, des verbotenen Spiels , der
Hehlerei oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde;2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmteLokal wegen seiner Beschaffenheit oder Lage den polizei¬lichen Anforderungen nicht genügt .

Vor Ertheilung der Erlaubniß sind die Ortspolizei-und die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören.
ß 2. Als Kleinhandel gilt der Handel mit Branntweinoder Spiritus , welcher anders als in Gefäßen mit min¬

destens 501 Inhalt stattfindet.
Die Landesregierungen können bestimmen , daß dauerndoder vorübergehend für den Umfang ihres Gebiets oderfür Theile desselben als Kleinhandel auch der Handelmit Branntwein oder Spiritus in Gefäßen von größerem,jedoch weniger als 100 l betragendem Inhalt anzusehen ist.Der Handel mit solchen Arten von Branntwein, derenVertrieb nach feststehendem Geschäftsgebrauch in ver¬siegelten oder verkapselten und außerdem etikettirtenFlaschen erfolgt, gilt nicht als Kleinhandel, wenn die Ab¬gabe in jedem einzelnen Falle in Mengen von mindestens201 erfolgt.
§ 3. Den Kleinhändlern ist verboten , Branntweinoder Spiritus in Mengen von weniger als I abzu¬geben .
§ 4. Die Ertheilung der Erlaubniß zum Kleinhandelmit Branntwein oder Spiritus ist in Ortschaften vonmehr als 5000 Einwohnern an die Bedingung zu knüpfen ,daß das Gewerbe nicht in Verbindung mit einem Klein¬handel anderer Art betrieben werde.Die Lagerung von Branntwein oder Spiritus in Ver¬

kaufsräumen , welche einem anderen Gewerbe als dem
Handel mit diesen Getränken dienen , ist in Ortschaftenvon mehr als 5000 Einwohnern untersagt .Die Landesregierungen können bestimmen, daß dieseBeschränkungen auch auf Gemeinden mit 5000 oder
weniger Einwohnern Anwendung finden.Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung :« . auf Delikatessenhandlungen und Konditoreien,b . auf Apotheken und Droguenhandlungen hinsichtlichdes Verkaufs und der Lagerung von Branntwein in ver¬
siegelten oder verkapselten und außerdem etikettirten
Flaschen .

8 5. Räume, welche zum Betriebe eines anderen Ge¬werbes dienen , dürfen zum Betriebe einer Gast - oder
Schankwirthschaft nicht benutzt werden und mit den fürdiesen benutzten Räumen nicht in unmittelbarer Ver¬bindung stehen. Die höheren Verwaltungsbehörden sindbefugt, im Einzelfalle Ausnahmen von dieser Vorschriftzuzulassen .

Die höheren Verwaltungsbehörden sind befugt , fürihren Bezirk die Anforderungen festzustellen , welche in
baulicher, gesundheitlicher und sittlicher Beziehung an die
zum Betriebe der Gast- oder Schankwirthschaft bestimmtenRäume zu stellen sind.

8 6. In jeder Gast- oder Schankwirthschaft muß Vor¬
sorge getroffen werden, welche es ermöglicht, den Gästenauch andere als geistige Getränke, sowie die nach Lage der
örtlichen Verhältnisse zu beschaffenden Speisen zu reichen .Die Ortspolizeibehörden können für die einzelnen Gast-und Schankwirthschaften nähere Bestimmungen über diebereit zu haltenden Getränke und Speisen treffen.Die Bestimmung des 8 75 der Gewerbeordnung findetauf Schankwirthe entsprechende Anwendung.8 7 . Gast- und Schankwirthe sind verpflichtet , selbstoder durch eine geeignete andere Person für die Aufrecht¬erhaltung der Ordnung in ihren Räumen zu sorgen undAlles zu verhindern, wodurch der Mißbrauch geistigerGetränke gefördert werden kann.Die Landesregierungen können Vorschriften über die

Zulassung weiblicher Bedienung in den Gast - und Schank-
wirthschaslen erlassen . * «

8 8. Durch Polizeiverordnung kann der Ausschankgeistiger Getränke und der Kleinhandel mit Branntweinoder Spiritus Morgens vor 8 Uhr verboten und gleich¬zeitig vorgeschrieben werden , daß die Räumlichkeiten,welche dem bezeichneten Gewerbebetriebe dienen, so lange
geschlossen zu halten sind.

8 9 . Den Gast- und Schankwirthen ist verboten, Per¬sonen , welche das ^6 . Lebensjahr noch nicht vollendet
haben und sich nicht unter der Aufsicht großjähriger Per¬sonen befinden , geistige Getränke zum Genuß auf derStelle zu verabreichen .

Dieses Verbot findet keine Anwendung auf die Ver¬
abreichung zur Befriedigung eines Bedürfnisses der Er¬
frischung auf Reisen , Ausflügen und bei ähnlichen Ge¬
legenheiten.

§ 10. Den Gast - und Schankwirthen sowie den Klein¬
händlern mit Branntwein oder Spiritus ist verboten,
offensichtlich Betrunkenen sowie solchen Personen , von
denen sie wissen, daß sie innerhalb der letzten drei Jahre
wegen ärgernißerregender Trunkenheit als gewohnheits¬
mäßige Trinker rechtskräftig verurtheilt worden sind,
geistige Getränke zu verabreichen .

Gast- und Schankwirthe dürfen einen Betrunkenen, dem
sie in ihrem Gewerbebetrieb geistige Getränke verabreicht
haben, aus ihren Räumen nur dann Hinausweisen, wennin hinreichender Weise dafür Sorge getragen ist, daß er
nach Hause oder auf eine Polizeistelle geschafft wird . Die
den Wirthen erwachsenen nvthwendigen Auslagen fallendem Betrunkenen zur Last .

II . Privatrechtliche Bestimmungen .
8 11 . Gast- und Schankwirthe dürfen geistige Getränke

zum Genuß auf der Stelle nicht auf Borg verabreichen.Die vorstehende Bestimmung findet auf die Verab¬
reichung geistiger Getränke seitens der Gastwirthe an ihre
zur Beherbergung aufgenommenen Gäste , sowie auf die
Verabreichung von geistigen Getränken , welche üblicher¬
weise als Zubehör zu Mahlzeiten verabfolgt werden, keine
Anwendung.

Die Bestimmung des Absatzes 1 findet entsprechende
Anwendung auf die Lieferung von Branntwein oder
Spiritus im Kleinhandel, sofern nicht die Lieferung mit
Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Empfängers erfolgt .

Forderungen für Getränke , welche den vorstehenden
Bestimmungenzuwider verabfolgt sind, können weder ein¬
geklagt noch in sonstiger Weise geltend gemacht werden.

8 12. Wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten
nicht zu besorgen vermag , oder sich oder seine Familieder Gefahr des Nothstandes aussetzt oder die SicherheitAnderer gefährdet, kann entmündigt werden.Der Entmündigte steht in Ansehung der Geschäfts¬
fähigkeit einem Minderjährigen gleich , der das Kindes¬
alter überschritten hat. Seine Fähigkeit zu letztwilligen
Anordnungen wird durch dieses Gesetz nicht berührt.Der Entmündigte erhält einen Vormund . Auf die
Vormundschaft finden die für Mtersvormundschaften
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung . Der
Vormund kann den Bevormundeten mit Genehmigungder Vormundschaftsbehörde in eine Trinkerheilanstalt
unterbringen . Macht der Vormund von dieser Befugniß
ungeachtet eines vorliegendenBedürfnisses keinen Gebrauch,so kann die Unterbringung von der Vormundschafts¬
behörde angeordnet werden .

Die Entmündigung ist wieder aufzuheben, wenn keiner
der im Absatz 1 bezeichneten Gründe mehr vorliegt .

Auf das Verfahren finden die Bestimmungen über die
Entmündigung von Verschwendern (88 621 bis 627 der
Civilprozeßordnung) mit der Maßgabe Anwendung , daßeine Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in demselben
Umfange stattfindet, wie sie für das Verfahren bei der
Entmündigung wegen Geisteskrankheit in den 88 595
Absatz 2, 597 Absatz 3, 602, 604, 607, 616, 619, 620
Absatz 2 der Civilprozeßordnung vergeschrieben ist.

III . Strafbestimmungen .
8 13. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung des

8 3 werden mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark bestraft .
8 14. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungender 88 9 und 10 und gegen die auf Grund des 8 7 Abs . 2

und des 8 8 erlassenen Vorschriften werden mit Geld¬
strafe bis zu sechszig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn
Tagen bestraft.

8 15. Mit Geldstrafe bis zu
'
sechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer den Vor¬
schriften im 8 11 Absatz 1 bis 3 zuwiderhandelt, soferner weiß oder den Umständen nach annehmen muß , daß er
durch die Kreditgewährung dem Hange des Empfängers
zum übermäßigen Genuß geistiger Getränke Vorschub
leistet .

8 16 . Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit
Haft bis zu einer Woche wird bestraft, wer Personen,die das sechzehnteLebensjahr noch nicht vollendet haben ,mittelst geistiger Getränke vorsätzlich in den Zustand der
Trunkenheit versetzt.

Inhaber einer Gast- oder Schankwirthschaft , welchedie im Absatz 1 bezeichnet« Handlung bei Ausübung ihresGewerbebetriebs begehen , werden mit Geldstrafe bis zu
einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen be¬
straft.

8 17. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder
mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft, wer bei Ver¬
richtungen, welche zur Verhütung von Gefahr für Leben
oder Gesundheit Anderer oder von Feuersgefahr beson¬dere Aufmerksamkeit erfordern , sich betrinkt , oder wer
betrunken in anderen als in Nothfällen solche Verrich¬
tungen vornimmt.

8 18. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder
mit Haft bis zu vsir Wochen wird bestraft, wer in einem
selbstverschuldeten Zustand ärgernißerregender Trunken¬
heit an einem öffentlichen Orte betroffen wird .

Ist der Beschuldigte dem Trünke gewohnheitsmäßig
ergeben , so tritt Haft ein .

ß 19. Die der Militärgerichtsbarkeit unterworfenenMilitärpersonen sind in den Fällen der 88 17 und 18mit Arrest bis zur gesetzlich zulässigen Dauer zu bestrafen.Die Bestrafung kann im Disziplinarwege nach Maßgabedes 8 3 des Einführungsgesetzes zum Militärstrafgesetz¬buch für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 er¬
folgen.

8 20. Im Falle des 8 18 Absatz 2 finden die Be¬
stimmungen des 8 362 Absatz 2 und 3 des Strafgesetz¬buchs mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der
Unterbringung in ein Arbeitshaus und der Verwendung
zu gemeinnützigen Arbeiten die Unterbringung in eine
Trinkerheilanstalt tritt.

8 21 . Ist auf Grund des 8 361 Nr . 5 des Straf¬
gesetzbuchs die Verurtheilung wegen Trunkes erfolgt undauf Ueberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt,so tritt an Stelle der Unterbringung in ein Arbeitshausund der Verwendung zu gemeinnützigen Arbeiten die Unter¬
bringung in eine Trinkerheilanstalt.

IV . Schlußbestimmungen .
8 22. Die Bestimmungen der Gewerbeordnung überden Betrieb der Gast- und Schankwirthschaft, sowie überden Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus und die

Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Konsum - undandere Vereine auch dann Anwendung , wenn der Betriebauf den Kreis der Mitglieder beschränkt ist .8 23. Durch Beschluß des Bundesraths kann der
Kleinhandel mit Branntwein , welcher behufs steuerfreierVerwendung zu den im 8 1 Absatz 4 Ziffer 2 des Ge¬
setzes betreffend die Besteuerung des Branntweins vom24. Juni 1887 (Reichs - Gesetzbl. S . 253) bezeichnetenZwecken der amtlichen Abfertigung unterlegen hat , ab¬
weichend von den Vorschriften der Gewerbeordnung und
dieses Gesetzes geregelt werden .

Urkundlich rc .
Gegeben rc.

Rennen ;u Baden-Baden
unter Leitung des Internationalen Rennkomitö's .

Zweiter Tag : — Dienstag , den 25 . August .Der zweite Renntag war vom Wetter ausnehmend begünstigt .Der Himmel war hell und klar . die Luft rein und still , keinStaub belästigte die Besucher Iffezheims und so war denn dieFrequenz , wenn auch nicht so groß , wie am ersten Tag (derzweite Tag steht in der Frequenz immer niedriger , als der ersteund dritte) doch größer als man erwarten konnte. Selbst in derPiste , die am ersten Tage wagenleer war , erschien diesmal einhalbes Dutzend Equipagen . Unter den Wagen , die nach Iffez¬heim fuhren , fiel ein von einer Dame gelenktes Dreigespann(Schecken) auf. Die bekannten schönen Viererzüge fehlten nicht,überhaupt wurden viele elegante Privatwagen bemerkt. DieRennen boten diesmal mehrere unvorhergesehene Zwischenfälle— glücklicherweise keine Unfälle , aber Intermezzi, welche dieRückfahrt nach Baden im Ganzen um eine gute Stunde ver¬zögerten . Auch daS Schiedsgericht mußte in Funktion treten .I. Sandweier - Rennen . Preis : 2 oüo M . Für 2- und3jährige Pferde aller Länder. 100 M . Einsatz , halb Reugeld.Distanz 1000 Meter ( gerade Bahn) . Nach Abzug des Einsatzesfür den Sieger werden dem zweiten Pferde 300 M . aus denEinsätzen und Reugeldern garantirt . 5 Unterschriften alle SPferde liefen . 1. Kapitän Jos's Fuchs-Stute „Feuerzauber " ,von „Trachenberg" a. d. „Fire Shit"
, Sjährig (3 000 M .) , ge¬ritten von Barker , SO Kg. 2. Herrn Saloschins Fuchs -Stute„Pepita " , 3jährig (2000 M,) , geritten von Rawlinson , 56 Kg.3 . Herrn Balduins Fuchs Stute „Eleanor Ward ", 3jährig (5 000Mark) , geritten von Ballantine, 53*/? Kg . 4. Herrn I . Lau 'SSchimmel-Stute „ Royal Grant" , 2jährig (2 000 M .) , gerittenvon Saunders , 48 '/, Kg . 5. Frhrn v . Schräders brauner Hengst„Calderon" , 3jährig (2 000 M.), geritten von Sharpe .Das Sandweier-Rennen gibt den Zweijährigen Gelegenheit,sich mit den Dreijährigen zu messen . Diesmal war nur einzweijähriges Pferd im Rennen , die Schimmel - Stute „ RoyalGrant " , die allerdings mit den 3jährigen Fuchsstuten von KapitänJos und Herrn Saloschin sich nicht messen konnte , trotz derkurzen geraden Bahn von 1000 Kilometer. Indessen war „RoyalGrant " gut im Rennen , hielt sich dicht hinter „Feuerzauber " und„Pepita " , und ging in dichter Gruppe mit diesen als viertedurch's Ziel. „Feuerzauber" gewann leicht im Kanter , "/< Längehinter ihr ging „Pepita" durch 's Ziel ; diese ließ „ Eleanor Ward"

nur eine Kopflänge hinter sich . „Calderon" wurde angehalten.Die Siegerin , die zu 3000 M. eingesetzt war , wurde für 3200Mark zurück gekauft. Totalisator : 26 : 10II . Oos - Handicap . Preis : 5000M . Für 3jährige undältere Pferde aller Länder . 100 M. Einsatz , halb Reugeld.Distanz 1400 Meter (runde Bahn ) . Nach Abzug des Einsatzesfür den Sieger werden dem zweiten Pferde 10M M. , dem drittenPferde 5M M . aus den Einsätzen und Reugeldern garantirt.60 Unterschriften, von denen 18 stehen geblieben. Der Ablaufwar unter dem Jffezheimer Hügel. 11 Pferde erschienen . 1 . HerrnW . Hiestrichs brauner Hengst „Bielau", von Trachenberg auSder Gertrud, 4jährig , geritten von Madden , 53'/, Kg . 2. Erb¬prinz v. Fürstenbergs brauner Hengst „Belhomme " , 5jährig,geritten von Rawlinson, 56 '/, Kg. 2 . Frhrn . v. Münchbausensbraune Stute „Florette " , 3jährig, geritten von Sautier , 48'/, Kg.4. Herrn v . May 's Fuchs - Hengst „Melusine " , 3jahrig , gerittenvon Sopp , trug 50 Kg 5 Frhrn . v. Oppenheims schwarz¬braune Stute „Micaela". 4jährig , geritten von Sharp , 62 '/, Kg.(inkl . 5 Kg. extra) . 6 . Herrn U . v. Oertzens Fuchs-Stute „ Doro¬
thea " , 4jährig , geritten von Ballantine , 60 Kg . Kapitän Jos 's
Fuchs-Stute „Schneekoppe" , 4jährig» geritten von Barker. 56V, Kg .Herrn R . Haniels Fuchs -Stute „Princesse de Bagdad", 4jährig,
geritten von Little , 48 Kg . Herrn E . Landfrieds Fuchs-Hengst
„Oakland" , Rührig , geritten von Wilton , 50 Kg. Herrn R»Spiekermanns FuchS-Heugst „Herr Vex", 3jährig, geritten von
Barton . 51 '/, Kg- Desselben brauner Walach „Pfungst "

, 5jährig ,
geritten von Madge, 59 Kg .



Ein sehr nervöses Rennen , dessen Absans sich über dreiviertel

Stunden verzögerte , weil die Pferde am Start,u unruhig waren .
Besonders zeichnete sich »Schneekoppe " auS , die fortwährend aus »

brach , und „Pfnngst ", der so störrisch war , daß er endlich seinen
Reiter absetzte. AIS dieser „Pfnngst " . anstatt wieder aufzusitzen ,
abstrafte , riß sich »Pfnngst " loS und trabte gemüthlich über die

Bahn nach Haufe , nachdem er über eine Barriere gesetzt batte .
Als der Ablauf endlich gelungen war , machten die 10 noch übrigen
Pferde eine sehr scharfe Pace . »Bielau " setzte sich sofort an die

Spitze und führte daS ganze Rennen . »Florette " und »Bel »

homme " kämpften heftig um den zweiten Platz und machten ein
todteS Rennen , »Melusine " dicht hinter den beiden . »Bielau "

siegte mit -/» Länge . Totalisator : 102 : 10.
III . SaindLegcr - Handicap . Unionklub -Preis 10000 M .

Für 1888 geborene Hengste und Stuten aller Länder . 300 M .
Einsatz . IM M . Reugeld .

' Distanz 2000 Meter . Nach Abzug
des Einsatzes für den Sieger werden dem zweiten Pferde bis

2000 M . , dem dritten bis 1000 M . aus den Einsätzen und Reu '

geldern garantirt . 50 Unterschriften , von den 16 stellen geblieben -

Es erschienen 6 Pferde am Start . I . V . May 's braune Stute

»Zenobia " , von Ossian a . d . Zinnia , geritten von Sopp , 56 Kg .
L. Herrn U . v . Oertzens dunkelbrauner Hengst »Wickinger " . ge¬
ritten von Madge , 58 Kg . 3 . Herrn B . May 's brauner Hengst

»Tambonrmajor " , geritten von Ballantine , 54 Kg . 4 . Haupt¬
mann R . Spiekermanns braune Stute »Minna " , geritten von

Jekyll , trug 41 ' /« Kg . 5, Frhrn . E . v . Oppenheims Fuchsstute

» Ginster " , geritten von Sharpe » trug 52 Kg - 6 . Frhrn . v . Münch¬
hausens brauner Hengst „Hawk ", geritten von Rawlinson , 58 Kg .

Herr B . May hatte erklärt , mit „ Zenobia " gewinnen zu wollen ,
und die braune Stute löste das Wort ihres Besitzers ein . An¬

fangs führte „ Mmna " . gefolgt v .m „ Ginster "
, dann »Tambour -

major " , dann »Wickinger " , dann „Hawk "
. »Zenobia " bildete

den Schluß der Gruppe . Sie wurde ersichtlich zurückgehalten .

»Wickinger " ging an der scharfen Ecke vor , „ Zenobia " folgte ihm ,
und von der Distanz an entspann sich ein scharfer Kampf um
den Sieg , an dem auch das zweite Pferd des Herrn May theil -

nahm - „Tambourmajor " konnte aber nur Dritter werden , da

»Wickinger " ihn mit 1 ' /« Längen überholte . „ Zenobia " si .-gke mit
1 ' s Längen über „Wickinger "

. Totalisator 19 - 10 . — Der I .
Badische Brieftaubenverei » „ Merkur " ließ um 4 Uhr 20 Min .
auf dem Rennplatz 4 Tauben steigen , die um 4 Uhr 28 Min .
die Nachricht von -dem Siege nach Baden brachten .

IV . Favoriten - Renneu . Preis : 2000 M . Für 3jährige
und ältere Pferde aller Länder , die kein Rennen im Werthe von
mindestens 3000 M . gewonnen haben . 100 M . Einsatz , halb
Reugeld . Distanz 1600 Meter (Jffezbeimer Ecke ) . Nach Abzug
des Einsatzes für den Sieger werden dem zweiten Pferde 300 M .
aus den Einsätzen und Reugeldern garantirt . 9 Unterschriften . —

7 Pferde erschiene» am Start : 1 . Herrn W . Simons Fuchs¬
stute „Schaumburg " , von Flageolet a . d . Sonnenburg , 3jährig
(4000 M .) , geritten von Sanders , trug 47 ' /« Kg . 2 . Kapitän
Joe 's dunkelbrauner Hengst »Lord Douglas ", 4jährig (4000 M .),
geritten von Barker , 57 Kg . 3, Herrn W . Backofens dunkel

braune Stute »Rose d 'Or H ." , 4jährig (6600 M .) , geritten von
Hammond , trug 54 Kg . 4 . Herrn I . Saloschins Fnchsbengst
„Master Hardreß " , 4jährig (6000 M .), geritten von Rawlinson »
58 ' /« Kg . 5 . Lieutenant Frhrn . v . Reitzensteins H . Fuchsstute
„Zitier " , 3jährig (unverkäuflich ) , geritten von Madden . Haupt¬
mann R . Spiekermanns brauner Hengst »Nachtfalter " , 3jährig
(6000 M .), geritten von Sear . Rittmeister SuermondtS dunkel¬
blauer Hengst » Ban Honten " , 4jährig (4000 M . ) , geritten von
Sopp , 57 Kg .

Dieses Rennen verursachte Aufregung im Publikum und einen
Protest gegen daS Resultat , weil »Nachtfalter " und » Van
Hauten " beim Ablauf stehen blieben , so daß es den Anschein
hatte , als ob ein falscher Start gemacht worden sei , während
doch die rothe Fahne des Starters gesunken war und 5 Pferde
liefen . Das Schiedsgericht , das sofort nach dem Rennen
zusammentrat und eine sehr gründliche Untersuchung vornahm ,
entschied jedoch , daß der Protest zurückzuweisen sei , weil das
Rennen nach den im Reglement vorgeschriebenen Bedingungen
gelaufen worden sei . — „ Schaumburg " gewann das Rennen
leicht ; mit 3 Längen siegte sie über »Lord Douglas " , hinter dem
mit einer halben Länge Distanz „Rose d 'Or " als dritte einkam .
Totalisator : 64 : 10.

V. Totalisator - Rennen . Preis : 2000 M . Für drei¬
jährige und ältere Pferde aller Länder . 100 M . Einsatz , ganzes
Reugeld . Distanz 1200 (gerade Bahn ). Nach Abzug des Ein¬
satzes für den Sieger werden dem zweiten Pscrde 300 M . aus
den Einsätzen und Reugeldern garantirt . 8 Unterschriften . —
7 Pferde gingen ab : 1 . Freiherru von Schräders Fuchshengst
„Fiascv " , von Peter a . d . Fire Spit , fünfjährig (4000 M . ) , ge¬
ritten von Sharpe , 61' /« Kg . 2 . Mr . H . Solloway 's brauner
Hengst „Puritan " , alt (2000 M .)> geritten von Coates , 61 '/« Kg -
3 . Herrn H . Wencke's Fuchsstute » Shy Girl " , vierjährig (6000 M . )-
geritten von Ballantine , 64 Kg . 4 . Kapitän Joe 's brauner
Hengst „Sharpshooter "

, vierjährig (4000 M .) » geritten von
Barker , 61*,? Kg . 5 . Herrn Alberts braune Stute „ Hilda " ,
vierjährig (6000 M .) , geritten von Sopp , 64 Kg . 6 . Herrn
W . Hiesterichs brauner Walach „Harmattan " . alt (2000 M .),
geritten von Hall , 61 Kg . 7 . Herrn I . Saloschins Fuchsstute
„Prinzeß Hampton " , dreijährig (6000 M .) , geritten von Raw¬
linson , 55 Kg .

„ Fiasco " führte das ganze Rennen . „ Hilda " , die anfangs sehr
gut im Rennen war , hielt nicht . aus und wurde nicht placirt .
„ Fiasco " ließ „ Puritan " mit einer « äuge hinter sich, dieser „ Shy
Girl " mit einer halben Länge . — Der Sieger wurde nicht ge¬
fordert . Totalisator : 36 : 10.

Handel und Verkehr.
Berlin , 25 . Aug . (Woch ^enausweis der Deutschen

Reichsbank ) vom 22 . Aug . gegen den Ausweis vom 15. Aug .
Aktiva . M . M .

Metallbestand . 948968 000 si- 17351000
Reichskassenscheine . 23 055 000 -i- 552 000
Andere Banknoten . . . . . . 9 929 000 — 901 000

,ermen von roarrer , « g . s , verrn W . roawolens ounier - ! rmoere « auinoien . . . . . . » »uu vuv — uuiv oo

^ Md. E Frankfurter Kurje vom 2V. August EU
TtaatSpa Piere . Port 4*/, Aul . v. 1888 M . 57.50 Eifeubahu -Aktie « . 3 ' /, Jura -Bern -Luz . Fr . 96 60

laden 4 Obliaat . fl . 100.70 . 3 AuSländ . Lür . — Hess. LudwiaS -Bahu Thlr . 108 .90 4 Schweizer Central Fr . 101 .7c

Wechsel . 478704000 l -
Louwardforderungen . 89585000 —
Effekten . . 8001000 -1-
Sonstige Aktiva . 39 655 000 -1-

Passiva .
Grundkapital . 120000000
Reservefond . 29 603 000
Notenumlauf . 914 922 000 —
Sonst , tägl . fäll . Verbindlichkeiten 521335 000 -f-
Sonstige Passiva . 740 000 —

Wien , 25 . Aug . ( WochenauSweiS der
Ungar . Bank ) vom 23 . Aug . gegen den Ausweis m

Notenumlauf . . . . . 429 431000 fl. -s- 11 l
Metallschatz in Silber . 165 265 000 S . —

do. in Gold . . 54 739000 fl . - I-
Ju Gold zahlbare Wechsel 24 999 000 fl. -l-
Portefeuille . 165213000 fl . -t- 9 '

Lombardbestände . . . . 22 402 000 fl . -l- 1
Hypothekendarlehen . . . 114 917 000 fl. — !
Pfandbriese in Umlauf . 108 565 000 fl . -t-
Steuerfreie Notenreserve . 25 264 600 fl . — 10 L

1721000
6 926 000
1197 000
1273000

unverändert
unverändert

3 751000
17 185 000

15 000
O e st e r r .-

s

Mannheim , 26 . Aug . Weizen per Novbr . 23 .05 , per März
23 .80 . Roggen per Novbr . 22 .90. per März 23 .70 . Hafer per
No ». 15.25 , per Mär , 14.85 .

Bremen » 26 . Aug . Petroleum -Markt . Schlußbericht . Stan¬
dard white toe» 6 .10. Schwach . — Amerik . Schweineschmalz ,
Wilcor 36 ' /« , Armour 35 ' /« .

KSln , 26 . Aug . Weizen ver Nov . 23 .L0, per März 22 .20.
Roggen ver Nov . 24.10 , per März 2210 . Rüböl per 50 ir«
per Oktober 64 .20 , ver Mai 64 20.

Pest . 26 . Aug. , Vormittags. Weizen >»ea per Herbst 10.43 G ..
10 .45 Ä . , per Frühjahr 10 .03 G .< 10 .05 B . Hafer per Herbst
5.84 G . , 5.86 B - , per Frühjahr 6 . 14 G - , 6 . 16 B . Mais per
August -September 6 .40 G . » 6.45 B . , per Mai -Juni 5 .81 G . ,
5 .83 Ä . Kohlreps per August -September 14 .95 G .» 15 .05 B .

Antwerpen » 26 . Aüg . Petroleum - Markt . Schlußberichk .
Raffinirtes , Type weiß , disponibel 15-/« , per August 15° « , per
September -Dezember 15^ . Still . — Amerikanisches Schweine¬
schmalz , nicht verzollt , disvou . . 84 °/« Frcs .

Paris » 26 . Aug . Rüböl ver August 74 . 75 , per Sept . 74 .75,
Per Sept . - Dez . 75 .60 , per Januar - April — . Weichend . —
Spiritus ver August — . per Januar -April — . — Zucker,
weißer , Nr . 3 , per 100 Kilogramm , per August 36 . 75 , per
Januar - April 36 . — . Beb . — Mebl , 8 MaraueS » per August
63 50 » per September 64 .25 , per Sept .-Dez . 64 75, ver Nov .-
Febr . 65 30 . Fest . — Weizen per August 28 .25 , per September
28 .60 , per Sept .-Dez . 29 . 10 , per Novbr .-Februar 29 .50 . Fest .
- Roggen per Aua . 22 .50 , per Septbr . 22 .40 , per Sevtbr .-
Dezbr . 22 .60, per Nov .- Februar 23 .40 . Still . — Talg 64 .50 .
Wetter : bedeckt .

New -Nork , 25 - Aug . ( Schlußkurse . ) Petroleum in New - Aork
6.50- 6.65, dto . in Philadelphia 6 .45 - 6.60, Mehl 4 .60, Rother
Wintcrweizen 1 . 12^

4 . Mais per September 72 , Zucker fa,r
restn . MuScovados 3 , Kaffee fair Rio 19 , Schmalz ver
Sept . 6.75 , Getreidefracht nach Liverpool 3 ' .4 . Baumwolle -Zu¬
fuhr vom Tage 5 000 B - , dto . Ausfuhr nach Großbritannien
2000 B - , dto . Ausfuhr nach dem Continent — B . , Baumwolle
per November 8 .20 , per Dezember 8 .32.

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Sarder in Karlsrnde
, Pf, .. » Pst. — lw Simk.,1 Doll « - 1 « ml. «i Ps«., l . Sikde-

ruikl — » rück . « Mi» l Mark Bank« --- l Rmk. « Pf,j

StaatSpaPiere.
laden 4 Obligat . fl . 100.70
. 4 » M . 102 .40
. 4 Obl . v . 1886 M . 104 80

lagern 4 Obligat . M . 104 .80
Zeutschl . 4ReichSanl . M . 105 70

. 3' /, » M . 97 .80
» 3 » M - 83 .70

renße » 4 EonsolS M . 105 —
. »' /, » M . 97 .70

Stbg . 4 '/,Obl . v . 187SM . 103 .50
. 4 Obl . V. 75/80 M . —

)rsterreich4 Goldrmte fl . 95.30
, 4 ' /, Silberr . fl. 77 .50
, 4' /, Papierr . fl -

. 5 Papierr . v . 1881 87 .70
« gar » 4 Goldrente fl . 88.80
staue» 5 Rente Fr . 83 90
knnänien 5 Am .-R . Fr . 97.40
lo . 4 Ae«ß . Aul . V. 1889 83 .40
kußlaud 6 Goldanl . R . 104 20

. 511 Orientaul . PR . 65 60
» 5lll . VR 65 .60

Port - 4' /, Aul . v. 1888 M
.. 3 AuSländ . Lstr

Serbien 5 Goldrente LM . 86 40
Schweden 4 Oblig M . 100 80
Span . 4 AuSländ . P . 71 —
Berner 3 ' /, Obligat . Fr . 96 20
Egypten 4 Unif . Obl . Lstr . 96 60

. 3 ' /, Privil . Lstr . 9130
Argent . 5Jun . Goldanl . P . 45 —

Bauk -Aktieu .
4' /, Deutsche R .-Bank M . 142 70
4 Badische Bank Thlr . 113 —
5 ÄaSter Bankverein Fr . 130 80
4 Berlin . HaudelSges . M . 128 20
4 Darmstädter Bank fl . —.—
4 Deutsche Bank M . 14140
4 Deutsche Bereinsb . M . 104 .40
4 Deutsche Unionbank M . 72 —
4 DiSk .-Komm .-A . TÜr - 16810
5 Oest . Kredit ö . fl . 234 ' /.
4 Rhein . Kreditbank Thlr . 115 50
4 D . Effektenb . 50 °/, Thlr . 11110
4 D . Svv .-Bk . Tblr . 50°/. IW KO

« PsälzLkar -Bahn
Wlz . Nordbahu

«-Aktie«.
ahu Thlr . 108 .90" 142 .40

Sr .

Heff,
4V:
4 ^.. ,
4 Gotthardbahn
5 Böhm . Westbahn
5 Gal . Karl -8udw .-B . fl.
5OeK .-U»g. St .-B . Fr .
b Oest . Südbahn (8 mb . ) fl-
5Oefl . Nordwest fl .
5 » . I-it . 8 . fl.

Giseubahu -Prioritateu .
4 Elisabeth fleuerfrei M . 99 40
5 Mähr . Grenzbahn fl.
5 Oest . Nordwest v. 74 M .
5 . » lüt . 4.. ff.
5 » . I -it . 8 . fl.
sRaab -Oed .-Ebe »f . M
4 Rudolf fl .
4 » Salzkgut . stfr . M .
4 Vorarlberger ff.
3Jtal . gar . E .-B . kl . Fr .
5 Wottbard IV. S . Fr.

114 —
125 .30
28 IV4
176- ,.
336 /«

85 ' /.
169 ' /.
177 ' /«

76 50

90 50
39 .80
68.—
80 50
99 50
81 20
54 .-

10140

ir. 96 60
ir . 101 .70
ir. 109 .60

61 .20
105 . -

84.—
62 30
99.20
98 . - -

109 90

, dto . Nordost 85-87
5 Südbahn steuerfrei
4 dto .
3 dto .
5 Oest .-U.St .-B . 73 -74
3 dto . I .-VIH . Em .
3Livorn . 6 . 0 . u. 0/2
5Toscan . Central
5- Westsic .E .-B . 80 stfr .
6 South . Pacif . Cal . i - -

Pfandbriefe .
4Pr .B .-K .-A . VIl -HTHlr . 99 80
4 Preuß . Centr -Bod .-Kred .-

G . 85 ä im Thlr . 106 30
4 Rh . Hyp . S . 43-46 M . 100. -
3 ' /, dto . M . 92 40

Verzinsliche Loose .
3' L- Preuß . Präm . Thlr . 170 50
4 Badische Präm . Mr - 135 .80
4 Bayrische Präm . Thlr . 130 70
4 Mein . Pr .-Psb . Tblr . 127.20

Thlr . 127 . -r3 Oldenburger
4 Oesterr . v. 1854

- 4 » v . 1860 fl. 118 .80
102.30 4 Stichlw .Raab -Gr - Thlr . 101 .- -

UuverzinSliche Loofe
per Stück in M .

AnSbach -Gunzenh . fl . — . -
AugSburger fl . 30 -
Braunfchweiger Thlr . 104 .—^

reiburger Fr . 29 20
, /urhesstsche Thlr . 330 .20
Mailänder Fr - 10 19.—
Meininger
Oesterreecher v 1864
dto. Kredit v . 1858 fl . 335 —
Schwedische Thlr . 8280
Ungar . Staats fl. 254 —

Wechsel und Torte « .
Amsterdam fl . 100 168 .25
Loudon Lstr . 1 20 .32
Paris Fr . 100 80 .40
Wien fl . IM 173
Dollar - m Gold 415

fl . 27 .50
fl. 318 .40

20 Franken -Stück 16.12
Engl . SovereiguS 20,29
Obligationen » ud Industrie -

Aktie « .
3' /- Freiburg v- 1888 M .
3 Karlsruhe v-1836 2,, .
Ettlinger Spinnerei fl.
Karlsruh . Maschiuenf . M -
Bad . Zuckers . Wagh .
3 Deutsch . Phönix 20 /̂«
4 Rheinische Hypotheken -

Bank 60 -/» Thlr . 123 —
5 Westeregrln -Alkali -W - 147 . -
5 Dortmund . Union M . 11180
5 Alpine Montan abgest . — .—
4' /, dto - M . 94 .—
4 Rom i . G - S . l Li' -e —

dto . Ser . I1-VIH Lire 80 . -
TtaudeSherrl . A « lehe » .

Asenb -Büdingen fl. 101 .50

95 30
84 .80

111 .—

61 .
'
—

217 50

3' /, Asenb -Birstein 87 !
Rnchsbank -Discont 4 °/,
Frankfurter Bank -Disccu « 4 -

, »

vürgerttche Rechtspflege .
Oeffelktliche Zukelluuge ».

N '927 .2 . Nr . 8968 . Karlsruhe .
Der Herrenkleidermacher G . Klein zu
Baden , vertreten durch Rechtsanwalt
Beck von da , klagt gegen den Rentner
E . Mannheimer in Nizza , z . Zt . an
unbekannten Orten abwesend , aus Lie¬
serung von Kleidern und Schneider
arbeit , mit dem Anträge auf Verur -
theiluna desselben zur Bezahlung von
1422 Mark 70 Pfg . nebst 5 ° , Zinsen
vom Klagzustellungstage an , und ladet
den Beklagten zur mündlichen Verhand¬
lung des Rechtsstreits vor die Civil -
kammer m des Großh . Landgerichts zu
Karlsruhe auf
Donnerstag , 26 . November 1891,

Vormittags 8 ' /« Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelassenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 21 . August 1891.
Schmidt ,

Gerichtsschreiber des Gr . Landgerichts .
N 928 .2 . Nr . 8987 . Karlsruhe .

Der Ausläufer Heinrich Haas dahier ,
vertreten durch Rechtsanwalt Grum -
bacher » klagt gegen seine Ehefrau , Ma¬
rie , geb. Hardtmann von Bellheim , zur
Zeit an unbekannten Orten abwesend ,
wegen Ehebruchs , mit dem Antrag auf
Scheidung der zwischen den Streittheilcn
uw 12 . April 1883 abgeschlossenen Ehe ,
und ladet die Beklagte zur mündlichen
Verhandlung des Rechtsstreits vor die
I - Civilkammer des Gr . Landgerichts
zu Karlsruhe auf
Dienstag deu 15. Dezember 1891,

Vormittags ' /«9 Uhr ,
mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffenen Anwalt
zu bestellen .

.Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 22 . August 1891.
Baader ,

Gerichtsschreiber des Gr . Landgerichts .

rlusgevor .
N '922 .2 . Nr . 4811 . Pfullendorf .

Großh . Amtsgericht Pfullendorf hat
unterm Heutigen folgendes

Aufgebot
erlassen :

Der Meßnerfonds in Zell a . A . be¬
sitzt auf der gleichnamigen Gemarkung
die oachverzeichneten Liegenschaften , über
welche ein Eintrag im Grundbuch nicht
besteht :

L .B . Nr . 72 : 1 I>o 89 m Acker, Ge¬
wann Klein - und Tbeißenöschle ;

L . B . Nr . 102 : 1 da 97 » 10 m Acker ,
Gewann Muckenösch ;

L.B . Nr . 104 : 71 0 64 w Wald , Ge¬
wann Muckenösch :

L . B . Nr . 131 : 50 0 67 m Acker , Ge¬
wann Kreuzösch ;

L . B . Nr . 167 : 1 da 35 0 9 m Wiese ,
Gewann Oberried , und

L.B . Nr . 181 : 1 t>» 7 a 82 m Acker,
Gewann Kreuzösch .

Auf Antrag des Meßnerfonds , ver¬
treten durch den katholischen Stiftungs -
rath in Zell a . A . , werden alle Die¬
jenigen , welche in den Grund - u . Untcr -
psandsbüchern nicht eingetragene und
auch sonst nicht bekannte dingliche oder
auf einem Stammguts - oder Familien -
autsverbande beruhende Rechte an die¬
sen Liegenschaften haben oder zu haben
glauben , aufgefordert , solche spätestens
in dem auf :

Dienstag den 3 . November 1891,
Vormittags 9 Uhr »

bestimmten Termin anzumelden , widri¬
genfalls dieselben für erloschen erklärt
würden .

Psullendorf » den 19. August 1891 .
Der Gerichtsfchreiber Gr . Amtsgerichts :

Eisenträger .
SonkmSverfahreu .

N '988 . Nr . 40,222 . Mannheim .
Ueber das Vetmögcn des Bäckers Lud¬
wig Waibel in Mannheim wurde
heute Vormittag 9 Uhr das Konkurs¬
verfahren eröffnet .

Zum Konkursverwalter ist ernannt :
Rechtsanwalt vr . M . Hachenburg in
Mannheim .

KonrurSforderungen sind bis zum

20 . September 1891 bei dem Gerichte
anzumelden .

Zur Beschlußfassung über die Wahl
eines definitiven Verwalters , über die
Bestellung eines Gläubigerausschuffes
und eintretenden Falls über die in 8 120
der Konknrsordnung bezeichneten Ge¬
genstände , sowie zur Prüfung der an¬
gemeldeten Forderungen ist auf
Dienstag den 29. September 1891,

Vormittags 9 Uhr »
vor dem Großh . Amtsgerichte Abth . III
Termin anberaumt .

Allen Perfdnen , welche eine zur
Konkursmasse gehörige Sache in Besitz
haben oder zur Konkursmasse etwas
schuldig sind, wird aufgegeben , nichts
an den Gemeinschuldner zu verabfol¬
gen oder zu leisten , auch die Ver¬
pflichtung auferlegt , von dem Besitze
der Sache und von den Forderungen ,
für welche sie aus der Sache abgeson¬
derte Befriedigung in Anspruch neh¬
men , dem Konkursverwalter bis zum
20 . September 1891 Anzeige zu
machen .

Mannheim , den 26 . August 1891.
Die Gerichtsschreibcrei

des Großh . bad . Amtsgerichts .
Schwab .

N '989 . Nr . 40,226 . Mannheim .
In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des David Kahn in Mann -

! heim ist Termin zur Prüfung uachträg -
! lich angemeldeter Forderungen auf :
Freitag den 11 . September 1891,

Vormittags 9 Uhr ,
vor Gr . Amtsgericht m hier bestimmt .

Mannheim , den 26 . August 1891.
Gerichtsschreiberei Gr . Amtsgerichts .

Schwab .
' N 9S0 . Nr . 9184 . Wolf ach . In

! dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen deS Sattlers Christian Dieterle

! von Schiltach ist in Folge eines von
; dem Gemeinschuldncr wiederholt gemach-
^ten Vorschlags zu einem Zwangsver¬
gleiche Termin auf Donnerstag den
24 . September 1891, Bormittags

! 9 Uhr , vor dem Großh . Amtsgerichte
i Hierselbst anberaumt . Der Vorschlag
und die Erklärung des Konknrsverwal -

ters über die Annehmbarkeit desselben
liegen diesseits zur Einsicht der Bethei¬
ligten auf . Wolfach , 21 . August 1891 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

Kunz .
Strafrechtspflege .

Ladung e« .
N .969 . 1 . Nr . 7112 . Oberkirch .

Der am 30 . November 1861 zu Wälden
( Gemeinde Ocosbach ) geborene Bier¬
brauer Wehrmann Andreas Spinner »
zuletzt wohnhaft zu Oberkirch , wird be¬
schuldigt , als Wehrman » der Landwehr
l . Aufgebots ohne Erlaubniß ausge¬
wandert zu sein»

Ucbertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe - wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Freitag den 16. Oktober 1891,
Vormittags 8 Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht Ober¬
kirch zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Sl -P .O . von dem Königl . Bezirks¬
kommando zu Rastatt ausgestellten Er¬
klärung verurtheilt werden .

Oberkirch , den 21 . August 1891 .
Schneider ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
N 923 .3 . Nr . 22,443 . Freiburg .

Johann Philipp Bräuninger , Flasch¬
ner von Bartellstein , z. Zt . unbekannt
wo, zuletzt hier wohnhaft , wird beschul¬
digt , als WeümannSier Landwehr I.
Aufgebots ausgewandert zu sein , ohne
von der bevorstehenden Auswanderung
der Militärbehörde Anzeige erstattet zu
haben ,

Ucbertretung gegen 8 360 Nr . 3 des
Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird auf Anordnung des
! Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Dienstag den 6 . Oktober 1891,
Vormittags 8 Uhr ,

l vor das Großh . Schöffengericht Frei¬
burg zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
>derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung vori dem König -

, lichen Bezirks - Kommando zu Donan -

eschingen ausgestellten Erklärung ver¬
urtheilt werden .

Freiburg , den 4 . August 1891.
Wagner ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
N 949 .3 . Nr . 10,144 . Müllheim .

Der am 20 . April 1851 zu Stritlmatt
geborene , zuletzt in Niederweiler wohn¬
hafte Bicefeldwebel der Landw -Hr Gu¬
stav Laile wird beschuldigt , als Wehr -
mann der Landwehr ansgewandert zu
sein , ohne von der bevorstehenden Aus¬
wanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird aus Anordnung des
Großh . Amtsgerichts hkrselbst auf
Montag den 12. Oktober 1891,

Vormittags 9 Uhr ,
vor das Gr . Schöffengericht zu Müll¬
heim zur Hauptvcrhandlnng geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe ans Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Bezirkskommando zu Metz ausgestell¬
ten Erklärung verurtheilt werden .

Müllheim , den 22 . August 1891.
Doll ,

Gerichtsfchreiber des Gr . Amtsgerichts .
N .975 .1. Nr . 11,221 . Villingen .

Der am 26 . Juni 1860 zu Dauchingen
geborene Müller Leo Ried länger ,
zuletzt in Billingen wohnhaft , wird be¬
schuldigt , als Wehrmann der Landwehr
ohne Erlaubniß ausgewandert zu sein ,

! Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird auf Anordnung des
j Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf
^ Donnerstag 5 . November 1891,
j Vormittags S Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht hier
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Bezirkskommando Donaueschingen aus¬
gestellten Erklärung verurtheilt werden .

Billingen , den 20 . August 1891 .
Osiand er ,

Gerichtsfchreiber des Ar . Amtsgerichts .

Druck « ad Verlag der G . ' Brann ' sche » Hofbvchdruckrrei .
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